
4 

2. Sonderfall

a) Konkurrentenstreitverfahren

Wenn es um ein Auswahlverfahren / Ausschreibungsverfahren oder um eine 

Beförderungssituation geht, sind folgende besondere Fristen zu beachten und 

Unterlagen beizufügen: 

Sobald das Mitglied in einem Auswahlverfahren in einer Beförderungssituation die 

schriftliche Mitteilung erhält, dass es im Rahmen der Auswahl auf der Grundlage seiner 

Bewerbung nicht berücksichtigt wurde, so beginnt mit dem Zugang dieser Mitteilung 

eine 14-tägige Wartefrist des Dienstherrn / Arbeitgebers zu laufen. Innerhalb dieser 

Frist muss das Mitglied die Auswahlentscheidung in der Regel angreifen, um zu 

verhindern, dass vollendete Tatsachen geschaffen werden (Beispiel: Zugang am 

Dienstag, 1. Dezember des Jahres, Ablauf am Dienstag, 15. Dezember). 

Da in solchen Situationen innerhalb der 14-tägigen Frist regelmäßig der Dienstherr / 

Arbeitgeber aufgefordert werden muss, von der Beförderung abzusehen und ggfs. eine 

einstweilige Verfügung bei dem zuständigen Gericht zu beantragen ist, sind diese 

Angelegenheiten immer eilig zu bearbeiten. Wenn Zweifel daran bestehen, dass eine 

solche Auswahl-/ Beförderungssituation gegeben ist, lieber sofort (also am selben Tag) 

das Dienstleistungszentrum telefonisch kontaktieren und nachfragen. 

An Unterlagen sind dann umgehend zur Verfügung zu stellen: 

 Sachverhalt

 Mitteilung über die Nichtberücksichtigung (mit Erhalt siehe unter 1.b.)

 Die Anlass- oder letzte Regelbeurteilung

 Den Ausschreibungstext für den ausgeschriebenen Dienstposten

 Die Mitteilung, wann dieser Dienstposten besetzt werden soll

 Das Bewerbungsschreiben des Mitgliedes

 Information über Beförderungsentscheidungen (bei Topfwirtschaft) und

Bekanntgabedatum und Vollzugsdatum der Beförderungen

 Mitteilung über Ranglistenplatz (Topfwirtschaft/Massenbeförderung)

 Bescheid über Nichtbeförderung (Topfwirtschaft/Massenbeförderung)

Sollte dem Mitglied mitgeteilt worden sein, dass das Auswahlverfahren abgebrochen 

wurde, wäre zu erfragen, wann er diese Mitteilung erhalten hat (hier gilt auch die 

Monatsfrist). Zudem ist (außer in Bundesländern, die das Widerspruchsverfahren 

abgeschafft haben, z.B. Berlin, Niedersachsen) gegen die Nichtberücksichtigung  

innerhalb der Monatsfrist vorsorglich Widerspruch einzulegen. 
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b) Dienstliche Beurteilungen

Dienstliche Beurteilungen sind keine Verwaltungsakte im oben genannten Sinne, 

sondern Interna, werden jedoch hinsichtlich der Angreifbarkeit wie Verwaltungsakte 

behandelt. Typischerweise enthalten dienstliche Beurteilungen keine 

Rechtsbehelfsbelehrung. Das Recht zum Vorgehen kann aber verwirkt werden, 

weshalb Einwendungen sinnvoller Weise zeitnah zu erheben sind. Spätestens mit 

Erhalt der nächsten Beurteilung, teilweise aber auch schon nach einem Jahr wird von 

einer Verwirkung ausgegangen.  

Widerspruch ist ohne Rechtsmittelbelehrung innerhalb einer Jahresfrist einzulegen. 

Welche Unterlagen / Informationen werden benötigt? 

 Sachverhalt

 Dienstliche Beurteilung

 Mitteilung - wann eröffnet?

 Mitteilung - wann ausgehändigt?

 Ausführungen, inwiefern das Mitglied die Beurteilung für rechtswidrig erachtet

 Ausführungen, inwiefern sich das Mitglied unzutreffend bewertet sieht (im

Hinblick auf welche Einzelmerkmale? Woraus ergibt sich, dass das Mitglied im

Vergleich zur Vergleichsgruppe besser zu bewertet sein soll?)




